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Begutachtung (GZ BMWFW-96.306/0005-I/ll/2015) 
Stellungnahme des Österreich ischen Fertighausverbandes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Österreichische Fertighausverband und seine Mitgliedsbetriebe, die als 

Unternehmen der Baubranche in hohem Maße von der überbordenden und 

teilweise schon unübersichtlichen nationalen und internationalen Normung 

betroffen sind, begrüßen explizit die gegenständliche Gesetzesinitiative zu 

einer Modernisierung und klaren Regelung des Normenwesens in Österreich 

sowie die Anpassung an heutige Anforderungen. 

Jedoch ersucht der Österreich ische Fertighausverband folgende Kriterien zu 

berücksichtigen: 

1) Das künftige Gesetz darf die Stellung Österreichs in internationalen 

Normengremien (CEN, ISO) nicht nachteilig beeinflussen. 
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2) Während der Entfall von Jahresgebühren für die Teilnahme am 

Normenprozess explizit gut geheißen wird, erscheint die vorgesehene 

Entrichtung von Kosten durch die Antragsteller einer Norm deshalb 

bedenklich, da der offene Zugang zur Normung gefährdet wird und 

jenen Organisationen vorbehalten bliebt, welche über die 

erforderlichen finanziellen Mittel verfügen. Zudem ist nicht eindeutig 

geregelt, ob Kosten lediglich bei neuen Normvorhaben anfallen oder 

auch erforderliche Überarbeitungen bestehender Normen davon 

betroffen sind. 

Generell lassen sowohl die Normenstrategie als auch der Gesetzesentwurf 

eine für ein funktionierendes Normenwesen als essentiell anzusehende 

Lösung für die finanzielle Absicherung der Normungsorganisation vermissen. 

Weder die bisherigen "ExpertInnengebühren" noch die vorgesehenen 

Zahlungen durch die Antragsteller erscheinen gerecht und sinnvoll. 

Der Österreichische Fertighausverband dankt für die Möglichkeit zur 

Stellungnahme, ersucht um Berücksichtigung dieser Stellungnahme und 

steht für nähere Erörterungen sowie Inputs gerne zur Verfügung. 

Bmstr. homas Weiss 
Leiter Normenwesen 
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